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1 Hintergrund und Anlass 

Die Stadt Ingelheim am Rhein beabsichtigt die Neuaufstellung ihres Flächennutzungsplanes. 
Anlass der Neuaufstellung ist die Fusion der Stadt Ingelheim am Rhein mit der Verbands-
gemeinde Heidesheim am Rhein im Jahr 2019. Im Zuge dieses Verfahrens soll unter ande-
rem untersucht werden, ob bzw. in welchem Umfang geeignete Potenzialflächen für die 
Windenergienutzung im Ingelheimer Stadtgebiet vorliegen. Hierzu wird ein schlüssiges ge-
samträumliches Planungskonzept aufgestellt, das als Grundlage für den Auswahl- und Ab-
wägungsprozess im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes dienen soll. 
Geeignete Potenzialflächen können im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen oder 
sonstige Sondergebiete, jeweils mit entsprechender Zweckbestimmung, dargestellt werden. 
Ziel dabei ist eine geordnete sowie raum- und umweltverträgliche Konzentration von Wind-
energieanlagen. Im Zuge des am 01.02.2023 in Kraft getretenen Wind-an-Land-Gesetzes 
wurden neue gesetzliche Grundlagen geschaffen, um den Ausbau von Windenergieanlagen 
an Land zu beschleunigen. Diese beinhalten unter anderem die Festlegung verbindlicher 
Flächenziele im Rahmen des neuen Windenergieflächenbedarfsgesetzes und den Entfall der 
bisher wirksamen Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB für Windenergieanlagen 
außerhalb von in Flächennutzungsplänen dargestellten Konzentrationsflächen. Weiterge-
hende Ausführungen hinsichtlich der gesetzlichen Neuregelungen enthält Kapitel 3. 

Die Untersuchungen im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans zur Nutzung 
erneuerbarer Energien steht im Einklang mit einer durch die Stadt Ingelheim seit vielen Jah-
ren betriebenen Stadtentwicklung, die die Herausforderungen des Klimawandels aktiv in den 
Blick nimmt. Bereits seit dem Jahr 2012 liegt ein umfassendes Klimaschutzkonzept vor. Die 
Bestrebungen zu einer klimafreundlichen und klimaangepassten Stadt wurden durch den 
Beschluss des Stadtrates am 17.06.2019 ¿ber die Erarbeitung des Masterplans ĂCO2-
neutrales und klimaresilientes Ingelheimñ bekrªftigt. Bei dem Masterplan handelt es sich um 
einen Prozess, in dem kontinuierlich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umge-
setzt bzw. in Umsetzung gebracht werden. Ziel der Stadt Ingelheim ist es, bis zum Jahr 2040 
klimaresilient und CO2-neutral zu werden. 

2 Untersuchungsgebiet 

Das Ingelheimer Stadtgebiet befindet sich im Osten des Landes Rheinland-Pfalz im Land-
kreis Mainz-Bingen. Gegenstand des vorliegenden Konzeptes Windenergie ist das gesamte 
Ingelheimer Stadtgebiet mit einer Fläche von ca. 7.330 ha. 

Abbildung 1: Lage der Stadt Ingelheim am Rhein (Stadtgebiet schwarz umrandet, 
Abbildung unmaßstäblich) 
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3 Gesetzliche Grundlagen 

Mit dem durch den Bundestag beschlossenen Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung 
des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (Wind-an-Land-Gesetz, WaLG) vom 
20.07.2022 wurden Gesetzesänderungen eingeführt, die zu einer Beschleunigung des 
Windkraftausbaus führen sollen. Im Zusammenhang mit der Erstellung von Standortkonzep-
ten und der Darstellung von Flächen für die Windenergienutzung in Flächennutzungsplänen 
sind insbesondere die Änderungen des Baugesetzbuches sowie das neu eingeführte Wind-
energieflächenbedarfsgesetz maßgeblich. Das Gesetz ist am 01.02.2023 in Kraft getreten. 

3.1 Windenergieflächenbedarfsgesetz 

Das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) legt für die Bundesländer verbindliche Flä-
chenziele (Flächenbeitragswerte) fest die für den Ausbau der Windenergie an Land benötigt 
werden, um die Ausbauziele des Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) zu erreichen. Gemäß 
Anlage 1 des WindBG wird für Rheinland-Pfalz ein Flächenbeitragswert von 1,4 Prozent der 
Landesfläche bis zum Ende des Jahres 2027 und 2,2 Prozent der Landesfläche bis zum 
Ende des Jahres 2032 festgelegt. Als Windenergiegebiete im Sinne des WindBG werden in 
§ 2 Nr. 1 a WindBG Vorranggebiete und mit diesen vergleichbare Gebiete in 
Raumordnungsplänen sowie für die Ebene der Bauleitplanung Sonderbauflächen, 
Sondergebiete und mit diesen vergleichbare Ausweisungen in Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen definiert. Ferner definiert Ä 2 Nr. 2 WindBG sog. ĂRotor-innerhalb-
Flächenñ als Flächen, die in einem Raumordnungsplan oder Bauleitplan ausgewiesen 
wurden, der bestimmt, dass die Rotorblätter von Windenergieanlagen innerhalb der 
ausgewiesenen Fläche liegen müssen. Diese Flächen können nach § 4 Abs. 3 WindBG nur 
anteilig auf die Flächenbeitragswerte angerechnet werden. Folglich können nur solche Flä-
chen vollständig anerkannt werden, die das Überstreichen von Flächen außerhalb der aus-
gewiesenen Flächen durch die Rotoren der Windenergieanlagen (WEA) explizit zulassen 
(sog. ĂRotor-Out-Regelungñ). 

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 WindBG können die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Flächen 
in landesweiten oder regionalen Raumordnungsplänen ausgewiesen werden. Nach § 3 Abs. 
2 Nr. 2 WindBG kann die Ausweisung auch durch regionale oder kommunale Planungsträ-
ger erfolgen. Hierzu legt das Land regionale oder kommunale Teilflächenziele fest, die in 
Summe den Flächenbeitragswert erreichen. Die Länder sind gemäß § 3 Abs. 3 WindBG im 
Rahmen ihrer Berichterstattung nach § 98 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
verpflichtet, bis zum 31. Mai 2024 nachzuweisen, wie das Erreichen der Flächenbeitragswer-
te umgesetzt wird (Ausweisung von Flächen in landesweiten oder regionalen Raumord-
nungsplänen oder Festlegung von regionalen oder kommunalen Teilflächenzielen). Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz stellt bis zum 30. Juni 2024 fest, ob und 
welche Länder ihre Nachweispflicht erfüllt haben. Im Fall des Pflichtverstoßes wird bis zum 
31. Dezember 2024 festgestellt, ob und welche Länder den Nachweis nach § 3 Abs. 3 
WindBG bis zum 30. November 2024 nachträglich erbracht haben. Die Feststellung wird 
öffentlich bekannt gegeben. 

Die Feststellung des Erreichens der Flächenbeitragswerte bzw. der regionalen oder kommu-
nalen Teilflächenziele regelt § 5 Abs. 1 WindBG. Demnach stellt der Planungsträger in dem 
Beschluss über den Plan fest, dass der Plan mit den Flächenbeitragswerten oder mit den 
Teilflächenzielen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 WindBG im Einklang steht. Bedarf 
der Plan der Genehmigung, trifft die nach Landesrecht zuständige Stelle die Feststellung 
des Erreichens der Flächenbeitragswerte in ihrer Genehmigungsentscheidung. Die 
Feststellung ist Teil der Bekanntgabe oder der Verkündung des Plans, der Genehmigung 
oder des Beschlusses, die jeweils nach den dafür einschlägigen Vorschriften erfolgt. 

Eine Konkretisierung der landesweiten Flächenbeitragswerte des WindBG in Form von regi-
onalen oder kommunalen Teilflächenzielen ist bislang nicht erfolgt. Wie die Flächenbei-
tragswerte erreicht werden sollen, wird derzeit auf Landesebene geklärt. Somit kann für die 
Stadt Ingelheim derzeit keine abschließende Aussage über zu erreichende Teilflächenziele 
getroffen werden. Gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 
25.10.2023 soll die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes durch geeignete 
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landesplanerische Maßnahmen erfolgen. Zur Erfüllung des Zwischenziels bis Ende 2027 
kommt demnach eine weitere Teilfortschreibung des LEP IV in Betracht (MIS, 2022). 

3.2 Baugesetzbuch  

Die Windenergienutzung ist ein gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiertes Vorhaben im 
Außenbereich. Dies bedeutet, dass Vorhaben die der ĂErforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Wind- oder Wasserenergieñ dienen gemªÇ Ä 35 Abs. 1 BauGB grundsªtzlich im 
Außenbereich zulässig sind, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Er-
schließung gesichert ist. 

Zur Steuerung der Windenergienutzung haben Kommunen die Möglichkeit, logische Stan-
dortekonzepte zu erarbeiten, die im Rahmen der Neuaufstellung von Flächennutzungsplä-
nen einfließen oder als Grundlage für die Aufstellung sachlicher Teilflächennutzungspläne 
dienen können. Die Auswahl- und Abwägungsentscheidungen für die Flächen im Zuge des 
Flächennutzungsplanverfahrens sind nachvollziehbar darzulegen. Eine Darstellung im Flä-
chennutzungsplan erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als Sonderbauflächen oder sonsti-
ges Sondergebiet mit entsprechender Zweckbestimmung.  

Bislang wurde mit der Darstellung von Sonderbauflächen für die Windenergienutzung in Flä-
chennutzungsplänen eine Ausschlusswirkung gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB an anderer 
Stelle, außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen erzielt. Mit dem im Zuge des WaLG 
eingeführten § 245 e Abs. 1 BauGB gelten die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB für Windenergieanlagen vorbehaltlich des § 249 Abs. 5 S. 2 fort, wenn der Flächen-
nutzungsplan vor dem 01.02.2024 wirksam geworden ist. Sie entfallen für den Geltungsbe-
reich des Plans, wenn das Erreichen des Flächenbeitragswerts oder eines Teilflächenziels 
gemäß § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 WindBG festgestellt wird, spätestens jedoch mit Ablauf des 
31. Dezember 2027.   

Mit der Feststellung des Erreichens des Flächenbeitragswerts oder eines daraus abgeleite-
ten regionalen oder kommunalen Teilflächenziels entfällt gemäß 249 Abs. 2 BauGB die Privi-
legierung für Windenergieanlagen im Außenbereich. Außerhalb der im Flächennutzungsplan 
dargestellten Sonderbauflächen sind Windenergieanlagen dann als sonstige Vorhaben im 
Außenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. 

Wird weder der Flächenbeitragswert oder ein daraus abgeleitetes regionales oder kommu-
nales Teilflächenziel nach Ablauf des jeweiligen Stichtags gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 WindBG 
erreicht, sind gemäß § 249 Abs. 7 BauGB Windenergieanlagen weiterhin im gesamten Au-
ßenbereich privilegiert und die Darstellung von Sonderbauflächen im Flächennutzungsplan 
kann Vorhaben der Windenergie nicht entgegengehalten werden. Windenergieanlagen ent-
ziehen sich somit den Steuerungsmöglichkeiten der Kommune. 

Hinsichtlich der optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen wird in § 249 Abs. 
10 BauGB geregelt, dass dieser öffentliche Belang Windenergievorhaben nicht entgegen-
steht, wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einer 
zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der 
Windenergieanlage entspricht. Unter Zugrundelegung moderner Anlagentypen mit Anlagen-
höhen von ca. 250 m entspricht dies einem Abstand zwischen Windenergieanlage und einer 
baulichen Nutzung zu Wohnzwecken im bauplanungsrechtlichen Außenbereich von 500 m. 

3.3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Seit dem 01. Februar 2023 ist die 4. Novelle des BNatSchG rechtswirksam. U.a. wird gemäß 
§ 26 Abs. 3 BNatSchG geregelt, dass in einem Landschaftsschutzgebiet die Errichtung und 
der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der zugehörigen Nebenanlagen nicht verboten 
sind, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen in einem Windenergiegebiet nach § 2 
Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 befindet. Somit stel-
len Landschaftsschutzgebiete kein Ausschlusskriterium für die Windenergie dar. Weiterhin 
sind bundeseinheitliche Standards für Prüfbereiche hinsichtlich kollisionsgefährdender Brut-
vogelarten enthalten.  
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4 Planerische Ziele und Vorgaben 

4.1 Landesentwicklungsprogramm IV 

Das LEP IV beinhaltet die Vorgaben auf Ebene der Landesplanung für den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien. Die hierfür maßgeblichen landesplanerischen Ziele und Grundsätze 
wurden zuletzt im Rahmen der 4. Teilfortschreibung des LEP IV geändert. Mit der Veröffent-
lichung im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 1 vom 30.01.2023 ist die 4. Teilfortschreibung 
des LEP IV in Kraft getreten.  

Das LEP IV enthält für die Stadt Ingelheim folgende landesplanerische Festlegungen (siehe 
Abbildung 2): 

¶ Landesweit bedeutsamer Bereich für: 

¶ die Landwirtschaft 

¶ die Forstwirtschaft 

¶ den Grundwasserschutz 

¶ den Hochwasserschutz 

¶ Großräumig bedeutsamer Freiraumschutz, 

¶ Biotopverbund Kernfläche/Kernzone 

Abbildung 2: Auszug aus dem LEP IV (Stadtgebiet schwarz umrandet, Abbildung 
unmaßstäblich) 

 

 

Gemäß dem Ziel Z 163 d des LEP IV, 4. Teilfortschreibung ist die Errichtung von Windener-
gieanlagen ausgeschlossen in  

¶ rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebieten, in als Naturschutzgebiet 
vorgesehenen Gebieten, für die nach § 22 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. 
§ 12 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz eine einstweilige Sicherstellung erfolgt ist,  



- 7 - 

¶ dem Biosphärenreservat Pfälzerwald im Sinne des § 2 der Landesverordnung über 
das Biosphärenreservat Pfälzerwald als deutscher Teil des grenzüberschreitenden 
Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen vom 23. Juli 2020 (GVBl. 2020, 
337), BS 791-1-11  

¶ Nationalparken, 

¶ den Kernzonen und Rahmenbereichen der UNESCO-Welterbegebiete Oberes 
Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer Limes, 

¶ den landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften auf den Flächen der 
Bewertungsstufen 1 und 2, 

¶ NATURA 2000-Gebieten, für die nach dem Naturschutzfachlichen Rahmen zum 
Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz, erstellt von der Staatlichen Vo-
gelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und dem Landesamt 
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, ein sehr hohes 
Konfliktpotential besteht (siehe VSW / LUWG, 2012), 

¶ Gebieten mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter über 120 Jah-
ren sowie 

¶ Wasserschutzgebieten der Zone I. 

Darüber hinaus entscheiden die regionalen Planungsgemeinschaften, ob oder in welchem 
Umfang in den landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften in Gebieten der 
Bewertungsstufe 3 die Nutzung der Windenergie ebenfalls auszuschließen ist.  

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit Zielcharak-
ter ist die Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit 
dem Schutzzweck vereinbar ist. 

FFH- und Vogelschutzgebiete, mit einem geringen, mittleren oder hohen Konfliktpotential 
stehen einer Ausweisung von Windenergiestandorten nur dann entgegen, wenn die Wind-
energienutzung zu einer erheblichen Beeinträchtigung des jeweiligen Schutzzweckes führt 
und eine Ausnahme nicht erteilt werden kann.  

Weiterhin gelten die Festlegungen der Ziele Z 163 h und Z 163 i hinsichtlich einzuhaltender 
Mindestabstände zu Siedlungsgebieten und Repoweringvorhaben: 

¶ Bei der Errichtung von Windenergieanlagen ist ein Mindestabstand dieser Anlagen 
von mindestens 900 Metern zu reinen, allgemeinen, dörflichen und besonderen 
Wohngebieten sowie zu Dorf-, Misch- und Kerngebieten sowie zu urbanen Gebieten 
einzuhalten (Z 163 h). 

¶ Das Repowering älterer Windenergieanlagen ist besonders zu fördern. Sofern bei 
höchstens gleicher Anlagenzahl durch die neue Anlage oder die neuen Anlagen 
mindestens dieselbe Gesamtnennleistung wie die der zu ersetzenden alten Anlage 
oder alten Anlagen erreicht wird (Repowering), dürfen die Vorgaben des Z 163 h 
entweder auf planungsrechtlich gesicherten Flächen oder für den Fall, dass der Ab-
stand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage höchstens das Zweifa-
che der Gesamthöhe der neuen Anlage beträgt, um 20 Prozent unterschritten wer-
den (Z 163 i)  

Das Ziel Z 163 g gemäß der 3. Teilfortschreibung wurde im Rahmen der 4. Teilfortschrei-
bung zu dem Grundsatz G 163 g herabgestuft, sodass die Vorgaben zur Errichtung von 
mindestens drei Anlagen im räumlichen Verbund und der damit einhergehenden Mindestflä-
chengrºÇe potenzieller Sonderbauflªchen nicht als Ăhartesñ Ausschlusskriterium im Rahmen 
der Flächenfindung zur Anwendung kommt: 

¶ Einzelne Windenergieanlagen sollen an solchen Standorten errichtet werden, an 
denen der Bau von mindestens drei Anlagen im räumlichen Verbund planungsrecht-
lich möglich ist. Ersetzt eine einzelne Windenergieanlage bereits errichtete Wind-
energieanlagen, soll der Bau von mindestens zwei Anlagen im räumlichen Verbund 
planungsrechtlich möglich sein (G 163 g). 
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Hinsichtlich der Windhöffigkeit wird auf die Angaben innerhalb der ersten Teilfortschreibung 
des LEP IV verwiesen. Diese definiert hierzu, dass ein wirtschaftlicher Betrieb von Wind-
energieanlagen in der Regel an Standorten mit einer durchschnittlichen Windgeschwindig-
keit von 5,8 m/s in 100 m Höhe erfolgen kann. In 140 m Höhe entspricht dies einer Windge-
schwindigkeit von 6,2 m/s. Eine pauschale Untergrenze für die Windhöffigkeit wird nicht 
festgelegt. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Windhöffigkeit im Gebiet der Stadt Ingelheim am 
Rhein in einer Höhe von 100 m über Grund gemäß dem Windatlas Rheinland-Pfalz. Das 
Stadtgebiet weist zur Talaue entlang des Rheins mittlere Windgeschwindigkeiten von meist 
5,4 m/s bis 5,6 m/s auf. In den höheren Lagen im Bereich des Mainzer Bergs, des Raben-
kopfs und des Höllenbergs treten Windgeschwindigkeiten von überwiegend 6,0 m/s bis 6,2 
m/s und vereinzelt bis zu 6,2 m/s ï 6,4 m/s auf. Das flächendecken windhöffigste Gebiet ist 
der Westerberg im Südwesten des Stadtgebietes, der mittlere Windgeschwindigkeiten von 
6,2 m/s - 6,4 m/s in 100 m über Grund aufweist (siehe Abbildung 3). 

 Abbildung 3: Mittlere Windgeschwindigkeit in 100 m über Grund (MUEEF, 2013 / 
MKUEM, 2022, Stadtgebiet schwarz umrandet, Abbildung unmaßstäb-
lich) 

 

4.2 Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Der regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe enthält für die Stadt Ingelheim am 
Rhein folgende regionalplanerische Ziele und Grundsätze (siehe Abbildung 4): 

¶ Regionaler Grünzug (Z) 

¶ Grünzäsur, Siedlungszäsur (Z) 

¶ Vorranggebiet regionaler Biotopverbund (Z) 

¶ Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopverbund (G) 

¶ Vorranggebiet Grundwasserschutz (Z) 

Rabenkopf 

Höllenberg 

Mainzer Berg 

Westerberg 

Selztal 
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¶ Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz (G) 

¶ Vorranggebiet Landwirtschaft (Z) 

¶ Vorranggebiet Wald und Forstwirtschaft (Z) 

¶ Vorbehaltsgebiet Wald und Forstwirtschaft (G) 

¶ Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild (G) 

¶ Vorranggebiet Hochwasserrückhaltung (Z) 

Es befinden sich keine Vorranggebiete Windenergienutzung gemäß dem RROP Rheinhes-
sen-Nahe innerhalb des Stadtgebietes Ingelheim (siehe Abbildung 4). 

Abbildung 4: Auszug aus dem RROP Rheinhessen-Nahe (Stadtgebiet schwarz um-
randet, Abbildung unmaßstäblich) 
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Für den Ausschluss von Windenergieanlagen wird gemäß Z 164 des RROP folgendes defi-
niert:  

Z 164 Die Errichtung von Windenergieanlagen ist in rechtsverbindlich festgesetzten 
Naturschutzgebieten, in als Naturschutzgebiet vorgesehenen Gebieten, für die 
nach § 24 Landesnaturschutzgesetz eine einstweilige Sicherstellung erfolgt ist, 
ausgeschlossen (siehe Karte 19, S. 102) 

 Weitere Ausschlussgebiete sind: 

¶ Nationalpark Hunsrück-Hochwald 

¶ festgelegte Bereiche der landesweiten bedeutsamen historischen Kultur-
landschaften 

¶ Kernzone des UNESCO-Welterbegebietes ĂOberes Mittelrheintalñ und 

¶ Rahmenbereich des UNESCO-Welterbegebietes ĂOberes Mittelrheintalñ, 

¶ Kernzone des Naturparkes Soonwald-Nahe 

Folgende ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) des LEP IV 4. Teilfortschreibung und des 
RROP Rheinhessen-Nahe kommen innerhalb der Stadt Ingelheim am Rhein nicht vor und 
werden daher nicht weiter betrachtet: 

¶ Naturpark Pfälzerwald als deutscher Teil des Biosphärenreservats Pfälzerwald-
Nordvogesen (§ 25 BNatSchG) 

¶ Nationalparke (§ 24 BNatSchG), Kernzonen der Naturparke (§ 27 BNatSchG)  

¶ Flächen in den Kernzonen und Rahmenbereichen des UNESCO-Welterbegebietes 
ĂOberes Mittelrheintalñ 

¶ festgelegte Bereiche der landesweiten bedeutsamen historischen Kulturlandschaften 
(Bewertungsstufen 1 und 2) 

¶ Flächen in Gebieten mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter 
über 120 Jahren 

4.3 Weitere Beurteilungsgrundlagen 

Nachfolgend genannte Beurteilungsgrundlagen sind weiterhin im Rahmen der Flächenfin-
dung zu beachten. 

¶ Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanla-
gen in Rheinland-Pfalz, Rundschreiben Windenergie vom 28.05.2013 
(MWKEL/FM/MULEWF/ISIM, 2013) 

¶ Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-
Pfalz - Artenschutz (Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete (VSW/LUWG, 
2012) 

¶ Erlass zum Natur- und Artenschutz bei der Genehmigung von Windenergieanlagen 
im immissionsschutzrechtlichen Verfahren (MUEEF, 2020) 

¶ Anwendungshinweise zum vierten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes (MKUEM, 2023) Windatlas / Umweltatlas Rheinland-Pfalz (MUEEF, 2013; 
MKUEM, 2021)) 

¶ Landschaftsplan der Stadt Ingelheim am Rhein mit Grundlagenuntersuchungen zu 
Flora, Landschaftsbild und Erholung 

¶ Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) 

¶ Leitfaden zum Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten 
(MULEWF, 2013) 

¶ Bund-Länder-Initiative Windenergie: Handreichung zu Windenergieanlagen an Infra-
strukturtrassen (BLWE, 2012) 
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¶ Erlass zur Bemessung der Mindestabstände von Windenergieanlagen zu Sied-
lungsgebieten gemäß Z 163 h und Z 163 i des Landesentwicklungsprogramms (LEP 
IV) Rheinland-Pfalz (MIS, 2021) 

5 Methodische Vorgehensweise 

Grundlage der planerischen Steuerung der Windenergienutzung ist die Ausarbeitung eines 

schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzeptes, das sich über das gesamte Stadtgebiet 

erstreckt und darüber Auskunft gibt, auf welchen Erwägungen die Potenzialflächen und die 

Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung beruhen. Die Entwicklung des Planungskon-

zepts vollzieht sich in einem mehrstufigen Verfahren und gliedert sich hierbei in eine Restrik-

tionsanalyse (Stufe I) und eine Eignungsanalyse (Stufe II). Der methodische Ablauf der Flä-

chenfindung ist schematisch in Abbildung 5 dargestellt. 

Abbildung 5: Methodik der Flächenfindung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Restriktionsanalyse 

In der Restriktionsanalyse (Stufe I) sind in einem ersten Arbeitsschritt diejenigen Flächen zu 

ermitteln, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen dauerhaft für eine 

 
Ăharteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) 

Ausschluss von Flächen innerhalb des Stadtgebiets, auf denen aus tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen dauerhaft ausgeschlos-
sen ist, z.B.:  

Å Bestehende Bauflächen und Schutzabstände  
Å Naturschutzgebiete 
Å NATURA 2000-Gebiete mit einem sehr hohen Konfliktpotenzial 
Å é 

 

STUFE I: RESTRIKTIONSANALYSE 
Unter Zugrundelegung vorhandener Daten- und Unterlagenmaterialien, bezogen auf das Stadtgebiet 

Ăweicheñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) 
Ausschluss von Flächen, die zwar grundsätzlich für eine Windenergienutzung geeignet wären, 
jedoch ein vergleichsweise hohes Konfliktpotenzial aufweisen bzw. mit hohen Vorbehalten be-
lastet sind und daher nicht für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen sollen, z.B.:   

Å weitere Schutzabstände, z.B. zu Wohngebäuden im Außenbereich 
Å weitere Schutzgebiete gemäß BNatSchG / WHG 
Å Waldflächen 
Å é 
Å é 

Å  

 

STUFE II: EIGNUNGSANALYSE 
bezogen auf die einzelnen Potenzialflächen 

Potenzialflächen 

Ermittlung der Eignung (Konfliktpotenzial)  
der jeweiligen Potenzialflächen 

Weitere Kriterien, unter Zugrundelegung vorhandener  
Daten- und Unterlagenmaterialien 

 geeignet nicht geeignet 

Potenzialflächen 
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Windenergienutzung nicht in Frage kommen (sog. Ăharteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen). 

Dem Plangeber steht somit in Bezug auf die Ermittlung der harten Ausschlusskriterien 

(Tabuzonen) kein Ermessensspielraum zu.  

In einem zweiten Arbeitsschritt kann der Planungsträger weitere Flächen innerhalb seines 

Stadtgebietes ausschließen, auf denen die Errichtung von WEA zwar rechtlich und tatsäch-

lich möglich ist, die nach dem Willen der Kommune gemäß den planerischen Zielsetzungen 

und Entscheidungen für die Windenergienutzung jedoch nicht zur Verfügung stehen sollen 

(sog. Ăweicheñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen)). ĂWeicheñ Ausschlusskriterien sind auf 

abstrakte, typisierte und für den gesamten Planungsraum einheitlich anzuwendende 

Kriterien zu stützen. Die Notwendigkeit, bestimmte Flächen des Stadtgebietes zu einem 

Ăweichenñ Ausschlusskriterium zu erklären, muss konkret begründet werden. Da der Aus-

schluss auf dem Willen der Kommune beruht, bedarf es einer Abwägung gemäß § 1 (7) 

BauGB, die insofern generalisiert ist, als alle Flächen, bei denen die Ausschlussgründe vor-

liegen für die Windenergienutzung ausscheiden. Abweichungen im Einzelfall sind unzuläs-

sig. 

Eignungsanalyse 

Nach Anwendung der Ăhartenñ und Ăweichenñ Ausschlusskriterien werden die Potenzialflä-

chen vertiefend anhand ihrer Kenndaten, der planerischen Ziele und Vorgaben sowie 

schutzgutbezogen im Rahmen der Eignungsanalyse (Stufe II) mittels Steckbriefen betrach-

tet. Im Ergebnis werden die zum Prüfzeitpunkt als geeignet erscheinenden Potenzialflächen 

ermittelt. Dabei werden die vorhandenen, nachfolgend genannten Daten- und Unterlagen-

materialien ausgewertet. 

¶ Landschaftsplan mit Grundlagenuntersuchungen zu Flora, Landschaftsbild und Er-
holung, 

¶ Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (LANIS) 

¶ Artenanalyse (Pollichia und LfU)  

¶ Bewirtschaftungspläne der vorhandenen NATURA 2000-Gebiete 

¶ Naturschutzfachbeitrag zum Regionalen Raumordnungsplan ĂWindkraftñ der Pla-
nungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (LUWG, 2010) 

¶ Data Scout Rheinland-Pfalz (MKUEM) 

¶ Kartenviewer Landesamt für Geologie und Bergbau 

6 Restriktionsanalyse 

6.1 Ausschluss aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ï Ăharteñ Ausschlusskrite-
rien 

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die ĂHartenñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen). Diese 
werden als Themenkomplexe zusammengefasst. Nach jedem Themenblock werden die 
Flächen in einer Abbildung dargestellt. Die Darstellungen des vorgelagerten Themenblocks 
werden in der Abbildung des nächsten Themenblocks in grau wiederholt, so dass 
sukzessive die Potenzialflächen für WEA entwickelt werden. 

Es werden folgende Themenkomplexe definiert: 

¶ Siedlungsflächen 

¶ Siedlungsflächen Schutzabstände (Immissionsschutz) 

¶ Infrastruktur 

¶ Naturschutz 
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Tabelle 1: ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) 

Nr. ĂHartesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage 

Siedlungsflächen 

1 Siedlungsflächen gemäß dem Flä-
chennutzungsplan der Stadt Ingelheim 
am Rhein: 

¶ Wohnbauflächen 

¶ Gemischte Bauflächen 

¶ Gewerbliche Bauflächen 

¶ Sonderbauflächen 

¶ Gemeinbedarfsflächen 

¶ Grünflächen 

¶ Flächen für Versorgungsanlagen 

¶ Parkplätze 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung als 
Standort für WEA nicht verfügbar. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Ände-
rungen, Stand Oktober 
2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderun-
gen, Stand Oktober 
2021 

2 Bebauung im Außenbereich (Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude, die nicht ge-
mäß § 34 Abs. 1, 2 und 4 BauGB den 
im Zusammenhang bebauten Ortstei-
len zuzurechnen sind).  

ALKIS, Stand November 

2020 
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Abbildung 6: ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 1-2 ï Siedlungsflächen (Abbildung unmaßstäblich) 
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Nr. ĂHartesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Siedlungsflächen Schutzabstände (Immissionsschutz) 

3 900 Meter  

¶ zu reinen, allgemeinen, dörflichen 
und besonderen Wohngebieten, zu 
Dorf-,Misch- und Kerngebieten so-
wie zu urbanen Gebieten. 

¶ Z 163 h, 4. Teilfortschreibung LEP IV; 
Vorgabe aus Gründen des vorsorgenden Immissi-
onsschutzes, Drehbewegungen der Rotorblätter 
von WEA verursachen Geräuschemissionen, 
Schattenwurf und Lichtreflexe. Zur Vermeidung 
schädlicher Umwelteinwirkungen auf die Bevölke-
rung sollen WEA deshalb nicht in unmittelbarer Nä-
he zu Siedlungsflächen errichtet werden. 

¶ Fachliche Hinweise: 

¶ Gemäß Erlass zur Bemessung der Mindestab-
stände von Windenergieanlagen zu Sied-
lungsgebieten des Ministeriums des Innern 
und für Sport vom 25.05.2021 gilt die Einhal-
tung des Mindestabstands zu den genannten 
Gebieten für die konkrete Windenergieanlage, 
gemessen ab Mastfußmitte. 

¶ Gemäß § 4 Abs. 3 WindBG können in Flä-
chennutzungsplänen dargestellte Sonderbau-
flächen nur dann in vollem Umfang auf die 
Flächenbeitragswerte bzw. regionale oder 
kommunale Teilflächenziele angerechnet wer-
den, wenn ein Überstreichen der Sonderbau-
flächen durch die Rotoren von Windenergiean-
lagen zulässig ist. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Ände-
rungen, Stand Oktober 
2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderun-
gen, Stand Oktober 
2021 

¶ Flächennutzungspläne 
der Nachbargemein-
den 
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Abbildung 7: ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 3 ï Siedlungsflächen Schutzabstände (Immissionsschutz) 
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Nr. ĂHartesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Infrastruktur 

4 Straßenverkehrsanlagen sowie Frei-
halteflächen für Straßenverkehrsanla-
gen (Bauverbotszonen): 

¶ Bundesautobahn: 40 m 

¶ Bundesstraße: 20 m 

¶ Landesstraße: 20 m 

¶ Kreisstraße: 15 m 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung 
als Standort für WEA nicht verfügbar. 

¶ Hochbauten dürfen innerhalb der gemäß 
§ 9 Bundesfernstraßengesetz und § 22 Landes-
straßengesetz Rheinland-Pfalz definierten Bauver-
botszonen nicht errichtet werden.  

¶ Der konkret einzuhaltende Abstand ist abschlie-
ßend im Rahmen der Genehmigungsplanung zu 
ermitteln. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderungen 

5 Schienenverkehrsanlagen ¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung 
als Standort für WEA nicht verfügbar. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderun-
gen, Stand Oktober 
2021 

6 Luftverkehrsanlagen 

¶ Flugplatz Mainz-Finthen 

¶ Die Flächen des Flugplatzes sind durch die tat-
sächliche Nutzung als Standort für WEA nicht ver-
fügbar. 

Flächennutzungsplan 
Zweckverband Layenhof 
/ Münchwald, Vorentwurf, 
Stand Januar 2020 

7 Hochspannungsfreileitungen inkl. 
Schutzabstand 

¶ Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der 
Errichtung von WEA in Rheinland-Pfalz (Rund-
schreiben Windenergie), 28.05.2013: 
Mindestabstände zwischen WEA und Freileitungen 
sind gemäß einschlägiger DIN-Normen zu erfüllen. 

Für StromȤund Freileitungen > 45kV werden Min-
destabstände in der Norm DIN EN 50  

341Ȥ3Ȥ4 (VDE 0210Ȥ3) vorgegeben. Ohne Schwin-
gungsschutzmaßnahmen ist demnach beidseitig 
der Leitungsachse ein Abstand in der Höhe des 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderun-
gen, Stand Oktober 
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Nr. ĂHartesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

dreifachen Rotordurchmessers zwischen Rotor-
blattspitze und Leitung erforderlich. Mit entspre-
chenden Maßnahmen genügt ein Abstand von 
mindestens einem Rotordurchmesser. Gemessen 
wird der Abstand zwischen der Turmachse der 
WEA und dem äußeren ruhenden Leiterseil der 
Freileitung. Der aus dem Rotordurchmesser resul-
tierende reale Schutzabstand kann erst im Rahmen 
der konkreten Anlagenplanung in Abstimmung mit 
dem Leitungsbetreiber festgelegt werden. Es wird 
ein Vorsorgeabstand von 130 m in Anlehnung an 
den durchschnittlichen Rotordurchmesser in Rhein-
land Pfalz in Ansatz gebracht (durchschnittlicher 
Rotordurchmesser 2021 in Rheinland-Pfalz: 136 
Meter). 

2021 
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Abbildung 8: ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 5  ï 7 ï Infrastruktur 
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Nr. ĂHartesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Naturschutz, Wasser 

8 Naturschutzgebiete 

¶ ĂFulderaue ï Ilmenaueñ NSG-
7339-056 

¶ ĂIngelheimer D¿nen und San-
deñ NSG-7339-057 

¶ ĂSandlacheñ NSG-7339-058 

¶ ĂNordausläufer Westerbergñ 
NSG-7339-081 

¶ ĂGartenwieseñ NSG-7339-127 

¶ ĂHangflächen um den Heides-
heimer Wegñ NSG-7339-064 

¶ ĂSandgrube am Weilersbergñ 
NSG-7339-063 

¶ ĂAm Rothen Sandñ NSG-7339-
062 

¶ ĂHangflächen südöstlich Hei-
desheimñ NSG-7339-206 

¶ ĂHöllenbergñ NSG-7315-056 

¶ ĂLennebergwaldñ NSG-7339-
060 

¶ ĂHaderaue-Königsklinger Aueñ 
NSG-7339-059 

¶ ĂWiesen am Layenhof - Ober-
Olmer Waldñ NSG-7339-225 

¶ Z 163 d, 4. Teilfortschreibung LEP IV: 

Die Errichtung von WEA ist in rechtsverbindlich 
festgesetzten Naturschutzgebieten ausgeschlos-
sen. 

Landschaftsinformations-
system Rheinland-Pfalz 
(LANIS, März 2023) 

9 NATURA 2000-Gebiete  
(§ 32 BNatSchG), mit einem sehr ho-
hem Konfliktpotenzial): 

¶ FFH-Gebiet ĂKalkflugsandge-
biet Mainz-Ingelheimñ FFH-
6014-302 

¶ Vogelschutzgebiet ĂRheinaue 
Bingen-Ingelheimñ VSG-6013-
401 

¶ Z 163 d, 4. Teilfortschreibung LEP IV: 

Die Errichtung von WEA ist in NATURA 2000-
Gebieten ausgeschlossen, für die gemäß dem ĂNa-
turschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der 
Windenergienutzung in Rheinland-Pfalzñ ein sehr 
hohes Konfliktpotenzial besteht. Im Ingelheimer 
Stadtgebiet betrifft dies die in Spalte 2 genannten 
NATURA 2000-Gebiete. 

Landschaftsinformations-
system Rheinland-Pfalz 
(LANIS, März 2023) 
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Nr. ĂHartesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

¶ Vogelschutzgebiet ĂD¿nen- 
und Sandgebiet Mainz-
Ingelheimñ VSG-6014-401 

¶ Vogelschutzgebiet ĂSelztal 
zwischen Hahnheim und 
Ingelheimñ VSG-6014-402 

¶ Vogelschutzgebiet ĂOber-
Hilbersheimer Plateauñ VSG-
7000-025 

10 Grünzäsuren gemäß dem Regionalen 
Raumordnungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014 

¶ Z 53 RROP Rheinhessen-Nahe: 
In den regionalen Grünzügen und Grünzäsuren 
dürfen nur Vorhaben zugelassen werden, die die 
Funktionen des Regionalen Grünzuges bzw. der 
Grünzäsuren nicht beeinträchtigen oder unvermeid-
lich und im überwiegenden öffentlichen Interesse 
unabdingbar notwendig sind. In den regionalen 
Grünzügen ist eine flächenhafte Besiedelung, in 
den Grünzäsuren ist eine Bebauung grundsätzlich 
nicht zulässig. 

Regionaler Raumord-
nungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014 

11 Fließgewässer mit dem gesetzlichen 
Überschwemmungsgebiet, Standge-
wässer, Hochwasserrückhaltung (Pol-
der Ingelheim) 

¶ Die Flächen sind durch die tatsächliche Nutzung als 
Standort für WEA nicht verfügbar. 

¶ In Überschwemmungsgebieten ist gemäß § 78 Abs. 
4 Wasserhaushaltsgesetz und § 84 Landeswasser-
gesetz die Errichtung oder Erweiterung baulicher 
Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Bau-
gesetzbuchs untersagt. 

 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Än-
derungen, Stand Ok-
tober 2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderun-
gen, Stand Oktober 
2021 

12 Trinkwasserschutzgebiete, Zone I ¶ Z 163 d, 4. Teilfortschreibung LEP IV: 

Die Errichtung von WEA ist in Wasserschutzgebie-
ten der Zone I ausgeschlossen. 

¶ Geoportal Wasser / 
Datascout Rheinland-
Pfalz, 2022 
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Abbildung 9: ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 9 ï 12 ï Naturschutz, Wasser 
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Abbildung 10: Ergebniskarte ĂHarteñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen)  
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6.2 ĂWeicheñ Ausschlusskriterien 

Es werden folgende Themenkomplexe definiert: 

¶ Siedlungsflächen Schutzabstände (Immissionsschutz) 

¶ Infrastruktur 

¶ Naturschutz und Wasser 

¶ Windhöffigkeit und Landschaftsbild 

Tabelle 2: ĂWeicheñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) 

Nr. ĂWeichesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Siedlungsflächen Schutzabstände (Immissionsschutz) 

13 500 m zu 

¶ Gewerblichen Bauflächen  

¶ Flächen für den Gemeinbedarf mit 
unempfindlicher Nutzung (z.B. 
Feuerwehr)  

¶ Grünflächen mit unempfindlicher 
Nutzung (z.B. Sportplatz)  

¶ Sondergebieten mit unempfindli-
cher Nutzung (z.B. Einzelhandel) 

¶ RROP, Teilplan Windenergienutzung, 2012: 

400 m Abstand zu Industrie- und Gewerbeflächen, 
abgeleitet aus verschiedenen Rechtsprechungen 
und dient der Sicherstellung des erforderlichen Im-
missionsschutzes.  

(a) TA Lärm Nachtwert 50 dB(A)  

(b) TA Lärm Tageswert 70 dB(A) 

¶ Aufgrund der inzwischen größeren baulichen Hö-
hen moderner Anlagentypen wird der Abstand von 
400 m auf 500 m angehoben. 

¶ Für Grünflächen, Flächen für den Gemeinbedarf 
und Sondergebiete mit empfindlicher Nutzung, wie 
z.B. Parkanlagen, Klinikgebiete, Friedhöfe etc. wur-
den ein Abstand von 900 m angesetzt. Die sich hie-
raus ergebenden Ausschlussflächen befinden sich 
in Gebieten, die bereits einem Ausschluss aufgrund 
vorangegangener Kriterien unterliegen, sodass die-
se Gebiete im Rahmen der Restriktionsanalyse 
nicht dargestellt werden. 

¶ Flächennutzungsplan 
Stadt Ingelheim am 
Rhein 1996 inkl. Ände-
rungen, Stand Oktober 
2021 

¶ Flächennutzungsplan 
Verbandsgemeinde 
Heidesheim am Rhein 
2008 inkl. Änderun-
gen, Stand Oktober 
2021 
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Nr. ĂWeichesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

14 500 m zu 

¶ Wohngebäuden im Außenbereich 

¶ Rundschreiben Windenergie ĂHinweise f¿r die Be-
urteilung der Zulässigkeit der Errichtung von WEA 
in Rheinland-Pfalzñ (MWKEL/FM/MULEWF/ ISIM, 
2013): 

500 m Abstand zu Einzelhäusern und Splittersied-
lungen im Außenbereich. Darunter fallen alle Ge-
bäude, die dem dauerhaften Aufenthalt von Men-
schen zu Wohn- und Arbeitszwecken dienen und 
nicht gemäß § 34 Abs. 1, 2 und 4 BauGB den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen zuzurechnen 
sind. 

ALKIS, Stand November 
2020 
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Abbildung 11: ĂWeicheñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 13 ï 14 ï Siedlungsflächen Schutzabstände (Immissionsschutz) 
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Nr. ĂWeichesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Infrastruktur 

15 Luftverkehrsanlagen 

¶ Bauschutzbereiche des Flugplatzes 
Mainz-Finthen gemäß § 12 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) 

¶ Es befinden sich Flächen des Stadtgebietes, insb. 
Teile des Mainzer Bergs, innerhalb von Bauschutz-
bereichen gemäß § 12 LuftVG des Flugplatzes 
Mainz-Finthen 

¶ Gemäß dem Bauhöhenplan für den Flugplatz 
Mainz-Finthen vom 01.07.1966 bedarf die Errich-
tung baulicher Anlagen der Zustimmung der Luft-
fahrtbehörde: 

¶ Sektor I: Alle baulichen Anlagen 

¶ Sektor II: Alle baulichen Anlagen über 45 m Hö-
he über dem Flughafenbezugspunkt 

¶ Sektoren III und IIIa: Alle baulichen Anlagen, die 
in einem Gleitwinkel von 50:1 hineinragen (ge-
messen vom Ende der Start- und Landebahn) 

¶ Sektoren IV und IVa: Alle baulichen Anlagen, 
die in einen Gleitwinkel von 40:1 hineinragen 
(gemessen vom Ende der Start- und Lande-
bahn) 
 

Prinzipskizze Gleitwinkel 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bauhöhenplan Flugplatz 
Mainz-Finthen vom 
01.07.1966 
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Nr. ĂWeichesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Hinweis: Das Zustimmungserfordernis besteht für 
bauliche Anlagen, deren Gesamthöhe innerhalb der 
Sektoren III, IIIa, IV und IVa über die in Rot darge-
stellte Linie hinausragt. In von o.g. Bauschutzberei-
chen überdeckten Flächen des Mainzer Berges, der 
vergleichsweise schwachen topografischen Verän-
derungen unterliegt, würden in den Sektoren III, III-
a, IV und IVa bauliche Anlagen mit einer Gesamt-
höhe in der Größenordnung von ca. 60 m bis ca. 85 
m in den Gleitwinkel 50:1 bzw. 40:1 hineinragen. 
Dies ist jedoch von der Höhenlage des jeweiligen 
Standortes potenzieller WEA abhängig und kann 
daher nur auf Grundlage einer konkreten Standort-
planung bestimmt werden. 

¶ Gemäß dem Email-Schreiben (E-Mail) der zustän-
digen Luftverkehrsbehörde (Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz) vom 05.10.2021 wurde eine luft-
rechtliche Zustimmung für den Bau von Windener-
gieanlagen innerhalb der Bauschutzbereiche nicht 
in Aussicht gestellt. Diese werden insofern als Aus-
schlussflächen für die Windenergienutzung be-
trachtet. 

¶ Außerhalb der Bauschutzbereiche ist gemäß § 14 
Abs. 1 LuftVG eine luftrechtliche Zustimmung für 
bauliche Anlagen über 100 m erforderlich. Die Ver-
träglichkeit der ermittelten Potenzialflächen mit den 
Belangen der Luftverkehrssicherheit ist nach An-
wendung der Ăhartenñ und Ăweichenñ Ausschlusskri-
terien in Abstimmung mit der zuständigen Luftver-
kehrsbehörde zu prüfen. 
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Abbildung 12: ĂWeicheñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 15 ï Infrastruktur 
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Nr. ĂWeichesñ Ausschlusskriterium  

(Tabuzone) 

Begründung für den Ausschluss Datengrundlage und 

Stand 

Naturschutz, Wasser 

16 Flächen innerhalb von  

¶ gesetzlich geschützten Biotopen  
gemäß § 30 BNatSchG und § 15 
LNatSchG 

¶ Rundschreiben Windenergie ĂHinweise f¿r die Be-
urteilung der Zulässigkeit der Errichtung von WEA 
in Rheinland-Pfalzñ (MWKEL/FM/MULEWF/ ISIM, 
2013): 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG und § 15 LNatSchG kommen als Wind-
energiestandorte nicht in Betracht. 

Landschaftsinformations-
system Rheinland-Pfalz 
(LANIS, März 2023) 

 

17 Vorranggebiet für den regionalen Bio-
topverbund gemäß dem regionalen 
Raumordnungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014 

¶ Rundschreiben Windenergie ĂHinweise f¿r die Be-
urteilung der Zulässigkeit der Errichtung von WEA 
in Rheinland-Pfalzñ (MWKEL/FM/MULEWF/ ISIM, 
2013): 

Bei der Planung von WEA sind Biotopverbundflä-
chen zu berücksichtigen. Diese Flächen dienen 
insbesondere der Sicherung der Populationen von 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und der Be-
wahrung, Wiederherstellung und Entwicklung von 
funktionsfähigen ökologischen Wechselbeziehun-
gen (§ 21 Abs. 1 BNatSchG). Diese Funktionen 
dürfen durch die Errichtung von WEA nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden. 

Regionaler Raumord-
nungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014 

18 Trinkwasserschutzgebiete, Zone II ¶ Leitfaden zum Bau und Betrieb von WEA in Was-
serschutzgebieten (MULEWF, 2013): 

Anlagenstandorte in der Wasserschutzzone II eines 
Wasserschutzgebietes unterliegen generell einer 
Einzelfallprüfung mit engem Spielraum für Befrei-
ungen. 

¶ Grund- und Oberflächenwasser sind vor Verunrei-
nigungen zu schützen. Da mit dem Bau von Wind-
energieanlagen ein Eingriff in die Schutzfunktion 
der Deckschichten (durch das Fundament, die Ka-
beltrasse und den Wegebau) und die Verwendung 
wassergefährdender Stoffe (Hydrauliköle, Schmier-
öle, Schmierfette, Transformatorenöle) einhergeht, 
ist eine Gefährdung von Grund- und Oberflächen-
wasser möglich. 

Geoportal Wasser / Da-
tascout Rheinland-Pfalz, 
Oktober 2022 
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Abbildung 13: ĂWeicheñ Ausschlusskriterien (Tabuzonen) Nr. 16 ï 18 ï Naturschutz, Wasser 

 


